
Übersicht über die unterschiedlichen Zollabwicklungen bei DESY.

Diese Übersicht basiert auf die für DESY gewährten Zollerleichterungen bzw. Zollvorschriften, diese gelten seit 1990 und wurden nur geringfügig verändert.
Unterschiedliche Eigentumsverhälnisse haben auf die Zollabfertigung keinen Einfluss.

Zu beachten ist auch, daß für die gewählte Zugangsabfertigung der Status des Versenderlandes zum Zeitpunkt des Versandes maßgebend ist.
Spätere EU-Zugehörigkeiten haben hierauf keinen Einfluss.

Waren aus
Deutschland

Waren aus
der EU

Zollrechtlich Verwendung ohne besondere
Zollfrei gemäß freier Verkehr Beschränkungen.
Zolltarif oder

sonst. Gründe

Waren aus Zahlung von Zoll,
Drittländern geringer Zoll od.

sonst. Gründe
wissenschaftliche C13 Verfahren Verwendung im Rahmen der wissenschaftlichen Tätig-

Zollzahlungen Verwendung ehemals keiten bei DESY, andersartige Verwendung bzw.
vermeiden besond. Verwendung Entsorgung nur mit Zollbehandlungen, Unbefristet.

kurzfristige vorübergehende Nur Verwendung, keine Umbauten usw., übliche
Verwendung Verwendung Frist 3 - 6 Monaten, Weitergabe oder Entsorgung

bzw. Wartezeiten wie bei C13 Verfahren.

externe, Umwandlungs- Falls nötig kann Wartezeit in der vorrübergehenden 
gewerbliche verfahren Verwendung überbrückt werden, Frist hier max. 3 Jahre.

Be- / Verarbeitung Danach Überführung in das C13 Verfahren.

M. Röseler
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